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Was ist eine elektronische Signatur?  
Mit dem Signaturverfahren im KVSAonline-Portal bieten wir Ihnen die Möglichkeit, für bestimmte von 
der KV Sachsen-Anhalt dafür freigegebene Dienste Dokumente elektronisch zu signieren. Die 
Signatur akzeptieren wir in den dafür freigegebenen Diensten als rechtsgültige Unterschrift.  
 
 
Wie kann ich eine elektronische Signatur bei der KV Sachsen-Anhalt nutzen?  
Als Signatur wird Ihr persönliches Kennwort verwendet, welches Sie bei der Anmeldung für 
KVSAonline erhalten haben. Sollten Sie noch keinen Zugang zu KVSAonline haben oder lediglich 
über einen Praxiszugang verfügen, füllen Sie einfach die „Teilnahmeerklärung KVSAonline“ aus und 
schicken Sie sie uns per Post oder Fax. 
 
Derzeit kann die elektronische Signatur für die Abgabe der elektronischen Sammelerklärung genutzt 
werden. Um die Sammelerklärung auszufüllen, können Sie sich sowohl mit Ihrem persönlichen 
Zugang als auch mit dem Praxiszugang anmelden und das Formular am Bildschirm ausfüllen. Als 
Unterschrift tragen dann alle für die Praxis signaturberechtigten Ärzte ihr persönliches Kennwort ein. 
Dies kann auch zeitversetzt mit verschiedenen Anmeldungen geschehen. 
 
 
Muss ich das Signaturverfahren anwenden?  
Die Anwendung des Signaturverfahrens ist derzeit freiwillig. Wenn Sie dieses Verfahren nicht nutzen 
möchten, reichen Sie uns die Unterlagen, die eine Unterschrift benötigen, weiter konventionell ein. 
 
 
Wie sicher ist das Verfahren?  
In der internen Handhabung des Verfahrens in der KV Sachsen-Anhalt ist aufgrund unser Vorgaben 
gewährleistet, dass Ihr persönliches Kennwort niemanden außer Ihnen bekannt ist. Sie können 
dieses Kennwort nach der Anmeldung im KVSAonline-Portal jederzeit selbst ändern. 
 
Bei der Benutzung der Signatur in den Anwendungen des KVSAonline-Portals wird nur die 
Korrektheit nach der Eingabe abgeprüft, das Kennwort selbst wird nicht in den Dokumenten 
gespeichert. Die Dokumente erhalten nur einen Eintrag, dass das Dokument korrekt von dem 
jeweiligen Leistungserbringer elektronisch signiert wurde.  
 
Dieses Verfahren stellt einen Zwischenschritt bis zur Einführung der Signatur mit dem elektronischen 
Heilberufeausweis (HBA) dar, soll Ihnen und uns aber die Möglichkeit bieten, Abläufe effizienter zu 
gestalten. Für den zukünftigen Einsatz des HBA wird neben der Karte selbst eine funktionierende 
Infrastruktur mit einer online-Anbindung der Betriebsstätten notwendig sein. 
 

Ihre Ansprechpartner: 

KV Sachsen-Anhalt  
IT-Service    Tel.:  0391 / 627 7000 
Doctor-Eisenbart-Ring 2  Fax: 0391 / 627 87 7000 
39120 Magdeburg   Email:  it-service@kvsa.de 
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